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Où frtvrz oder /ang
au/ den Haarscùn/'ff
/commf es an.

Spez/'a/-Damensa/on
Co/dt/re-Sfud/'o Zuù/'
A/e//y Zuùerùûù/er
£7dg. d/'p/. Co/ffei/se, Fac/)/e/?rer/n
8003 Ziir/'c/), Zenfra/sfrasse 76

Te/e/on 337623, 3384/4

Ehemannes erwirbt, ihr eigenes jedoch
beibehält. Festhalten möchten die SVP-
Frauen jedoch — im Gegensatz zur stände-
rätlichen Kommission — am Kündigungs-
und Veräusserungsschutz für die eheliche
Wohnung gemäss Art. 169 des Entwurfs.

Im übrigen entspricht die Regelung der
allgemeinen Wirkung der Ehe den Bedürf-
nissen eines partnerschaftlichen Zusam-
menlebens von Mann und Frau. Von gros-
ser Bedeutung ist für die SVP Frauenkon-
ferenz insbesondere die gesetzliche Ver-
ankerung der gegenseitigen Auskunfts-
pflicht (Art. 170) und des Anspruchs des
haushaltführenden Partners auf einen an-
gemessenen Betrag zu seiner freien Ver-
fügung (Art. 164).

Die Teilnehmerinnnen an der Frauenkon-
ferenz waren sich einig, dass der bisherige

ordentliche Güterstand der Güterverbin-
dung unbefriedigend sei. Die als neuer or-
dentlicher Güterstand vorgeschlagene Er-
rungenschaftsbeteiligung wurde von den
Konferenzteilnehmerinnen unterstützt.
Wenn auch ein gewisses Verständnis für
die Befürworter einer Errungenschaftsge-
meinschaft als ordentlicher Güterstand
vorhanden war, so kam die Konferenz doch
zum Schluss, dass die Nachteile dieses
Güterstandes seine Vorteile überwiegen.
Insbesondere lassen die gegenseitige
Schuldenhaftung und die erschwerte Prak-
tibilität im Rechtsverkehr die Errungen-
Schaftsgemeinschaft als ordentlichen Gü-
terstand, der also etwa für 90 Prozent der
Ehen Gültigkeit haben sollte, als wenig ge-
eignet erscheinen. Auf der andern Seite
bietet die Errungenschaftsbeteiligung, auch
wenn die einzelnen ehelichen Vermögens-
massen wie Eigengut und Errungenschaft
von Mann und Frau während der Dauer der
Ehe grundsätzlich in getrenntem Eigentum,
Nutzung und Verwaltung stehen, durch
verschiedene gesetzliche Bestimmungen
den Ehepartnern die Möglichkeit zu einer
güterrechtlichen Gemeinsamkeit während
der Dauer der Ehe (Miteigentumsvermu-
tung, rechtsgeschäftliche Abmachungen
zwischen den Ehegatten usw.). (PD SVP)

Notizen

• Die Zeitschrift «m/r Frai/e» erscheint ab
Neujahr im Verlag Börsig (Erlenbach) statt
wie seit 1971 bei der Buchdruckerei Stäfa.
Die Redaktorin Rosa//'e Roggen stellt ihren
Posten zur Verfügung. Der heftige Einsatz,
den sie als Nachfolgerin von Verena Wett-
stein ein Jahr lang geleistet hat, wurde von
vielen Frauen (und Männern natürlich
ebenso) missbilligt und wohl auch miss-
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Frauenstimmrecht in Kerns

Mit 497 Ja gegen 428 Nein haben die
Kernser (OW) ihren Mitbürgerinnen am
29./30. November das Stimm- und Wahl-
recht auf Gemeindeebene zwar knapp,
aber endlich doch zugestanden.
Auf diese Erfolgsmeldung hin hat sich
eine Leserin erkundigt, wo in der
Schweiz die Frauen heute noch immer
kein Stimmrecht hätten. Diese Liste der
schwarzen Schafe ist zurzeit in Arbeit.
Sie wird in der nächsten Nummer, die
wir speziell dem Thema «Gleichberech-
tigung »widmen wollen, publiziert.

verstanden. Wir werden auf dieses un-
glückselige Kapitel Frauenblattgeschichte
zurückkommen.

# Zu Beginn der Wintersession hat der
Nationalrat die Zürcher Sozialdemokratin
Hedi Lang mit 157 von 180 Stimmen zur
Vizepräsidentin für die Amtsperiode 80/81

gewählt. Damit ist sie für das Amtsjahr
81/82 als höchste Frau des Landes vor-
gesehen. Wird Hedi Lang im nächsten De-
zember zur Präsidentin gewählt, so kommt
erstmals eine Frau auf regulärem Weg und
für eine ganze Amtsperiode «ans Ruder».
1977 war Elisabeth Blunschy ins Präsidium
aufgerückt, nachdem der gewählte Präsi-
dent Hans Wyer kurz nach der Amtsüber-
nähme zurückgetreten war.

Er erzählte mir ohne Absicht im Winter

Dnd a/s /'br s/'ebfes We/'/7nac/7fen war, sfr/'ffen s/'e um e/'n /oses Haar.

£s /ag au/ dem Herd, wo d/'e Pufe stand, er na/im /'m Zorn d/'e Pufe zur Hand.

Scb/ug d/'e Frau m/'f, was d/'e n/'cbf vertrug, tot i/mf/e/, obwob/ s/'e den Voge/ buk.

Sf/'//e Nacbf aus dem Rad/o, der Mann sab w/'e es scbne/'fe, er war n/'cbf /rob.

Docb ass er den ßrafen /'n se/'nen Magen, er bat das Mordwerkzeug be/' s/'cb getragen.

Der Rotkob/ g/änzfe, es t/'e/ /'bm e/'n, d/'e Frau b/'er kann Haus/rau n/'cbf /änger se/'n.

Er bat s/'e au/ tre/'em Fe/d /'n der A/acbf zw/'scben den Kob/ gesfe//f, a/s der Frost

geknackt.
We/7 s/'e m/'f Tücbern bebangen war, e/'n Spafzenscbreck, b/'e/f s/'e b/'s Ende Februar.

Der Mann bat den Vor/a// vergessen, a/s s/'e kamen /'n se/'nem Haus gesessen.

Sarab K/'rscb /aus «Zaubersprüche»/
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